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Satzung 
der Gemeinde Hohne über die Entschädigung der Leiterin 

oder des Leiters der Gemeindebücherei Hohne

Aufgrund der �� 6, 29 und � 40 Abs. 1 Ziffer 4 der Nieders. Gemeindeordnung (NGO) i. d. F. 
vom 22. August 1996 (Nieders. GVBl. S. 382), ge�ndert durch Gesetz vom 12. M�rz 1999 
(Nieders. GVBl. S. 74) hat der Rat der Gemeinde Hohne in seiner Sitzung am 09.10.2000 
folgende Satzung �ber die Entsch�digung der B�chereileiterin bzw. des B�chereileiters der 
Gemeindeb�cherei Hohne der Gemeinde Hohne beschlossen. 

§ 1

Aufwandsentschädigung

1. Die B�chereileiterin bzw. der B�chereileiter der Gemeindeb�cherei Hohne erh�lt zur 
Abdeckung ihrer bzw. seiner Aufwendungen f�r das Betreuen der Gemeindeb�cherei 
eine Aufwandsentsch�digung. 

2. Die Aufwandsentsch�digung betr�gt monatlich. 50,00 DM. Die Entsch�digung wird 
unabh�ngig vom Beginn oder Ende der T�tigkeit jeweils f�r einen ganzen Kalendermonat 
gew�hrt. 

3. �bt die B�chereileiterin bzw. der B�chereileiter ihre bzw. seine Dienstgesch�fte 
ununterbrochen – den Erholungsurlaub nicht eingerechnet - l�nger als einen Monat nicht 
aus, so erh�lt die oder der vom Rat der Gemeinde Hohne festgelegte Stellvertreterin 
bzw. Stellvertreter f�r die Dauer der Vertretung die Entsch�digung f�r jeden vollen 
Kalendermonat der Vertretung. Die Aufwandsentsch�digung der B�chereileiterin bzw. 
des B�chereileiters ist insoweit zu k�rzen. Eine Schlie�ung der B�cherei wegen 
Ferienzeiten bleibt au�er Betracht.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt r�ckwirkend am 01.01.1997 in Kraft.

Hohne, den 9. Oktober 2000

Gemeinde Hohne

L.S.

Th�lke Warncke
B�rgermeister Gemeindedirektor
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